
Stab A&U /Stand 10.12.2020   - Seite 1 

Ablauf und To-Do-Liste nach Quarantäneverordnung NRW vom 30.11.2020 

Definitionen   * enger persönlicher Kontakt heißt: Kontakt >15 Minuten bei Abstand < 1,5 m und ohne das beidseitige Tragen einer Alltagsmaske oder 
 Kontakt über längere Zeit in nicht oder schlecht belüfteten Räumen 
** Es werden zwei Testverfahren auf das SARS-CoV-2-Virus unterschieden: molekularbiologische Tests („PCR-Tests“) und PoC-Antigen-Tests(„Schnelltests“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Verdachtsfall/ infizierte Person 
Person mit Erkältungs- oder Covid19- 

Symptomen oder mit positivem 

Corona-Schnelltest §2,3 

 

Uniinterne Regelung: Wegen der 

Ansteckungsgefahr arbeiten 

Mitarbeiter*innen oder Studie-

rende sofort nach Meldung nach 

Absprache mit dem*r Vor-

gesetzten im Homeoffice, bis die 

Klärung mit dem Gesundheitsamt 

erfolgt ist 

Haushaltsangehörige 
von infizierter Person §4 

(= Kontaktpersonen 1.Grades) 

Andere Kontaktpersonen, 

sogenannte „Kontaktpersonen 

1.Grades“  
die mit einer infizierten Person engen 

persönlichen Kontakt* hatten §5 

automatische Quarantäne: Ende 

frühestens 10 Tage nach Test; 

bei Entwicklung von 

Krankheitssymptomen müssen 2 

Tage Symptomfreiheit bestehen 

 

begeben sich sofort 

selbstständig in 

Quarantäne (bis 

zum Testergebnis) 

 

Test 

positiv 

Test 

negativ 

bleibt in Quarantäne 

§2(2) +§3 (1) 

behördliche Anordnung -> 

Ende richtet sich nach 

Anordnung  

keine behördl. Anordnung 
–> Quarantäne darf 

beendet werden §2(2) 

Datum Ende richtet sich nach 

behördlicher Anordnung 

To Do Verdachtsfall 

 Mitarbeiter*innen informieren Vorgesetzte*n 

und personaldezernat@uni-due.de 

  Studierende melden sich bitte unter 

studierendensekretariat@uni-due.de 

 melden sich bei Arzt/Ärztin bzw. lassen Sie sich 

in einen Testzentrum testen (PCR-Test**) 

 Bei Arbeitsfähigkeit gilt die Homeofficeregelung 

 

To Do Infizierte Person 

 informiert unverzüglich alle Personen, zu denen 

in den letzten 4 Tagen vor oder seit 

Durchführung des Testes ein enger persönlicher 

Kontakt* bestand 

 Erneute Meldung an die UDE s.o. 

 Für Beschäftigte: Bei Erkrankung zusätzliche 

Meldung an krankmeldung@uni-due.de und 

Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

 Bei Arbeitsfähigkeit gilt die Homeofficeregelung 

 Zusendung der Quarantäne-Anordnung, wenn 

vorhanden 

begeben sich unver-

züglich nach Bekannt-

werden des Tester-

gebnisses in Quarantäne 

ergebnis) 

 

automatische Quarantäne 

endet nicht nach Vorliegen eines eigenen Testergebnisses! 

automatische Quarantäne endet 14 Tage nachdem der 

Test bei der infizierten Person vorgenommen wurde 

automatische Quarantäne kann verkürzt werden, wenn 

Haushaltsangehöriger einen Schnelltest oder PCR**- Test 

macht, der negativ ist (Test kann aber frühestens 10 Tage 

nach Test der infizierten Person gemacht werden) 

behördliche Quarantäneanordnung optional 

Informationspflicht gegenüber 

dem Gesundheitsamt: 

 Beginn der Quarantäne 

 das Auftreten eigener 

Krankheitsanzeichen, die 

auf Covid 19 hinweisen 

 

To Do Haushaltsangehöriger 

 Mitarbeiter*innen informieren Vorgesetzte*n 

und personaldezernat@uni-due.de 

  Studierende melden sich bitte unter 

studierendensekretariat@uni-due.de 

 nach Möglichkeit trennt man die räumlichen 

Bereiche von infizierter Person und anderen 

Haushaltsangehörigen (siehe auch Vorgaben 

des RKI 

 erneute Meldung an die UDE bei eigener 

Erkrankung oder Quarantäneanordnung (siehe 

Infizierte Person) 

 

in Verordnung keine automatische Quarantäne vor-

gesehen, da Informationsfluß nicht gesichert ist 

örtl. Ordnungsbehörde/ Gesundheitsamt entscheidet über 

Quarantäne, die i.d.R 14 Tage nach Kontakt zu positiv 

getesteter Person endet  

automatische Quarantäne kann verkürzt werden, wenn 

betroffene Person einen Schnelltest oder PCR**- Test 

macht, der negativ ist (Test kann aber frühestens 10 Tage 

nach Beginn der Quarantäne erfolgen) 

eigene Kontaktaufnahme zum 

Gesundheitsamt oder dem bei 

den Städten eingerichteten 

Servicenummern beschleunigt 

den Prozess 

 

To Do Kontaktperson 1.Grades 

 Mitarbeiter*innen informieren Vorgesetzte*n 

und personaldezernat@uni-due.de 

  Studierende melden sich bitte unter 

studierendensekretariat@uni-due.de 

 erneute Meldung an die UDE bei eigener 

Erkrankung oder Quarantäneanordnung 
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Weitere Personen, 

sogenannte „Kontaktpersonen 

2. oder weiteren Grades“  
die mit einer infizierten Person keinen 

engen persönlichen Kontakt* hatten 

z.B. Haushaltsangehörige von einer 

Person, die mit einer infizierten Person 

Kontakt hatte, 

Verwandtschaft oder Freunde, die in 

einem anderen Haushalt leben und 

Kontakt mit infizierten oder anderen 

Kontaktpersonen hatten 

sind in Quarantäne-Verordnung nicht erfasst 

To Do Kontaktperson 2. und nten Grades 

 Für „Weitere Personen“ wird empfohlen, dass 

sie ihren eigenen Gesundheitszustand genau 

beobachten und Kontakte zu anderen 

Personen reduzieren.  

 Wenn sich der Zustand der Kontaktperson 

1.Grades ändert und diese 

Krankheitssymptome entwickelt oder ein 

positives Testergebnis bekommt, dann 

Änderung der Kategorie und o.g. Vorgehen 

keine konkreten Maßnahmen vorgesehen 

Uniinterne Regelung: Keine zwingenden 

Maßnahmen. 

Wenn aber Haushaltsangehörige die 

Kontaktpersonen 1.Grades sind, wird 

vorsichtshalber in Absprache mit dem*r 

Vorgesetzten die Homeoffice-Regelung 

angewendet. 


